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Brief an einen Kinobesitzer

Sehr geehrter Herr!

Sie haben sich kürzlich in einem Schreiben an die Redaktion des
«Filmberaters» heftig über unsere Filmarbeit beklagt und vor allem darauf

hingewiesen, daß insbesondere unser System der moralischen
Bewertung Ihnen und Ihren Kollegen beträchtlichen wirtschaftlichen Schaden

zufüge. Sie machen uns dabei vor allem zum Vorwurf, daß wir kein
Recht hätten, Filme, die von der zuständigen kantonalen oder lokalen
Filmzensur unbeanstandet zur öffentlichen Vorführung freigegeben
würden, als «schlecht, abzulehnen» zu bezeichnen. Sie könnten es noch
verstehen, wenn wir den Film von einem künstlerisch-ästhetischen
Gesichtspunkt aus beurteilen würden, da sich das Publikum — nach Ihren
eigenen Worten — darum ja doch nicht kümmere, sondern erfahrungsgemäß

eher jene Filme vorziehe, die bei der Kritik schlecht
wegkommen.

Im weitern beanstanden Sie nicht nur unsere Besprechungen im
«Filmberater» — dessen treuer Abonnent Sie seif Jahren sind —, sondern
fast noch mehr unsere Einmischung in die lokale Filmkritik, indem die
katholische Tageszeitung Ihrer (mittleren) Stadt regelmäßig am Samstag
unsere «Filmberater»-Besprechungen, die sich auf die in Ihrer Ortschaft
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